
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/14 86/17/0177
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1989

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

37/02 Kreditwesen

57/01 Versicherungsaufsicht

Norm

VAG 1931 §112 Abs1;

VAG 1931 §115 Abs1;

VAG 1931 §5 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, daß die Kürzung des Firmenwortlautes "Allgemeine Bausparkasse der Volksbanken reg GenbH" in

die kürzere Neufassung "Allgemeine Bausparkase reg GenbH" unter bausparkassenaufsichtsrechtlichen

Gesichtspunkten nicht unzulässig erscheint.
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